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Auf ein Wort 
„Und wo sind Sie über Weihnachten?“ 
 
1917 veröffentlichte der bekannte Berliner Sänger und  
Humorist Otto Reutter erstmals das Lied „Ick wunder mir  
über jarnischt mehr!“ und vier Jahre später erneut mit ver- 
ändertem Text. Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg und dem  
Ende der Monarchie war in Deutschland eine Zeit großer  
Umbrüche – politisch, wirtschaftlich, kulturell – und ebenso  
großer Unsicherheiten, wie es weitergehen wird. Angesichts einer Zeit, in der, 
so Otto Reutter, alles kreuz und quer zu gehen scheint, rät er, sich das Wun-
dern einfach abzugewöhnen und alles nur noch hinzunehmen.  
Ätzend, aber leider immer aktuell, ist z. B. sein Spott über Politiker: 
 

Wenn heutzutage `n Minister jeht,  
denn bilden se um det Kabinett. 

Kabinettsbildung is `n schönet Wort –  
det Kabinett, det ham se sofort, 

bloß mit de Bildung fällt’s oft schwer, 
ick wunder mir über jarnischt mehr! 

 

Sich das Wundern abzugewöhnen und einfach alles nur hinzunehmen, mag 
angesichts der vielen Probleme in unserem Land und in der Welt zwar ein 
verständlicher Rat sein, ein besonders guter ist er sicher nicht. „Ich nehme 
Dinge nur noch zur Kenntnis!“, erzählt mir öfters ein Mitglied eines Verkündi-
gungsteams und das heißt wohl soviel wie: Ich versuche, mich nicht mehr 
aufzuregen über die Veränderungen, die EKHN 2030 mit sich bringt. Auch 
das ist nachvollziehbar, hilft aber nicht wirklich weiter, so schwierig vieles in 
unserer Kirche gerade auch ist. Otto Reutter hat in seinen Liedern die Absur-
ditäten des Lebens geschildert und sein Publikum dadurch auch in ernsten 
Zeiten zum Lachen gebracht. Wenn das in der Kirche doch auch so einfach 
ginge; sehr oft hört man dagegen den Satz „Es macht alles keinen Spaß 
mehr!“ Ja, ich fürchte, uns kommt die berechtigte Freude, dass wir Kirche 
Jesu Christi sein und vielleicht ein bisschen am Reiche Gottes mitbauen dür-
fen, immer mehr abhanden.  
 

Aber wundern darf man sich dann doch weiterhin, zumal darin ja das Wort 
Wunder steckt und diese gibt es ja bekanntlich immer wieder. Kurz vor Weih-
nachten fragte mich eine Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit, die mich 
schon länger kennt und auch schon einen großen Zeitungsartikel über meine 
Arbeit geschrieben hat, wo ich denn über Weihnachten sei. An meiner Ant-
wort „Wie jedes Jahr auf Hawaii!“ merkte sie aber schnell, dass diese Frage 
irgendwie daneben war. Und da habe ich mich wirklich gewundert, dass 
selbst dieser kirchlichen Mitarbeiterin, die auch ehrenamtlich in der Kirche 
aktiv ist, nicht klar zu sein scheint, was ein hauptamtlicher Küster über die 
Feiertage so macht. Sind Küsterinnen und Küster mittlerweile so selten ge-
worden, dass sie selbst innerhalb der Kirche zu „unheimlichen Wesen aus 
einer fremden Welt“ geworden sind? Keine gute Ausgangsbasis für die schö-
ne neue Kirchenwelt à la EKHN 2030!  
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Auf ein Wort 

Carsten SchwöbelCarsten SchwöbelCarsten SchwöbelCarsten Schwöbel 

Es fehlt mal wieder eine Vision: Wie stellen wir uns den Küsterdienst in den 
Nachbarschaftsräumen angesichts leerer werdenden Kassen, weniger wer-
denden Gebäuden und Gottesdiensten und bald auch deutlich weniger Kir-
chenvorstehern eigentlich vor? 
 

Reagieren wir nur noch irgendwie auf die schwierigen Rahmenbedingungen 
oder versuchen wir wenigstens, etwas Neues zu gestalten?  
Fragen, auf die man bislang sehr oft keine Antwort erhält. 
 
Ach ja, wo war ich eigentlich über Weihnachten? Natürlich sehr viel in meiner 
Kirche. Am 23. habe ich den Adventskranz abgehängt, das Chorpodest abge-
baut und den Christbaum aufgestellt und geschmückt. Am 24. und 25. dann 
die üblichen Gottesdienste. Am 2. Feiertag hatte ich wie meistens frei und ab 
dem 27. ging der normale Küsteralltag wieder los mit allem, was man halt so 
macht. Und dies, trotz aller Arbeit, immer noch mit großer Freude und Befrie-
digung, wenn alles halbwegs gut geklappt hat.  
Glücklicherweise ist dies immer noch so.  
Wer weiß, wie lange noch? 
 
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern trotz allem eine gesegnete 
Passion- und Osterzeit! 
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Fortbildung & Tagungen für Küsterinnen und Küster 

Fortbildungsangebote und Küstertagungen  
im Gebiet der EKHN für das Jahr 2026 

 

Die Küsterfortbildungen finden in Kooperation des Küsterbunds 
und dem Zentrum Verkündigung der EKHN in Frankfurt statt. 

 
Am 7. April: 59. Küstertag und Jahreshauptversammlung 2026 des 
                     Küsterbunds in Driedorf im Westerwald 
 
Vom 21. bis 24. September: Grundkurs für Küsterinnen und Küster in der 
Familienferienstätte in Schotten im Vogelsberg                
 

Anmeldung bitte nur übers Zentrum Verkündigung der EKHN in Frankfurt           
       Telefon-Nr.: 069 / 71379-124 

eMail: anmeldung@zentrum-verkuendigung.de 
 

Vom 26. bis 28. Oktober: Die 110. Herbstfachtagung  
des Küsterbunds für Küsterinnen und Küster in der Evang. Bildungsstätte 
Ebernburg in Bad Münster am Stein in Rheinland-Pfalz  
 

Anmeldung möglich ab dem Herbstheft 2026 bei Petra Albohn:  
                                                                                

Telefon-Nr.: 06404 / 8084590            eMail: petra.albohn@kuesterbund.de 
 
Vorschau auf das Jahr 2027 
 

Am 30. März: 60. Küstertag in Lich  
 

                       Jahreshauptversammlung der Küsterinnen und Küstern  
            der EKHN mit der Wahl des neuen Küsterbundvorstands 
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Kurze Geschichte der Evang. Kirche in Driedorf   
Am 15. Juli 1819 zerstörte eine Brandkatastrophe die gesamte Stadt, damals 
hatte Driedorf Stadtrechte. So wurde auch die Pfarrkirche ein Raub der Flam-
men.  Pfarrer Westerburg hinterlässt einen Brandbericht. Darin steht, sogar 
der Kirchturm war in Brand geraten. Die damals drei Glocken stürzten ab und 
schmolzen im Feuer. Nach Pfarrer Westerburg wurde heute eine Ortsstraße in 
Driedorf benannt. Auch die Orgel wurde ein Raub des Feuers.   
Pfarrer Westerburg rettete, trotz der Flammen, einige kostbare Dinge, wie z.B. 
die Altardecke und das Abendmahlsgeschirr.  
Im Jahr 1823 wurde das Bauwerk wiedererrichtet, im nächsten Jahr der Kirch-
turm. Es ist eine Kombination und Komposition von romantischer und klassi-
zistischer Konzeption. In der Zwischenzeit hatten die Glockengießer Rinker 
und Söhne drei Glocken aus dem geschmolzenen Restmetall und neuhinzu-
gefügter Glockenbronze gegossen. Die schwerste Glocke wog 2400 Pfund.  
Die dreiseitig umlaufende Empore bezieht sich auf den Altar, indem der Brüs-
tungsverlauf den Altar in Form eines Bogens umgibt. Die Gemälde von dem 
Driedorfer Maler und Bildhauer Willly Pfeifer (1910 – 1991) zierten seit den 
50er Jahren die Emporenfelder. Die Bilder sind nach der Thematik des Bibel-
verses „Was du getan hast, einem meiner Brüder, das hast du mir getan“ ge-
malt worden. Bei der letzten Innenrenovierung wurden leider die Bilder von der 
Empore entfernt und im Innenraum der Kirche an den Wänden angebracht.  
Die Orgel befindet sich über der Eingangsempore. Der Orgelbauer Daniel 
Rassmann erstellte die Orgel. Am 1. Weihnachtsfeiertag 1833 wurde die Orgel 
eingeweiht. Die Orgel besitzt 14 Register.  
 

Im Außenbereich, oberhalb der Eingangstür, befindet 
sich zentral das „Auge Gottes“ von dem Strahlenbün-
del ausgehen.  
 

Die Evangelische Kirche in Driedorf, ist ein denkmal-
geschütztes Gebäude. Sie steht im Lahn-Dill-Kreis.  
Die Kirchengemeinde gehört zum Dekanat an der Dill in der Propstei Nord-
Nassau der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.  
 

Die Mitglieder des Küsterbundvorstands der EKHN bedanken sich für die  
Einladung in den Westerwald und  
der guten Vorbereitung und Zu- 
sammenarbeit für den dies- 
jährigen 59. Küstertag durch die  
Ortspfarrerin, dem Kirchen- 
vorstand und vor allem unseren  
beiden Ansprechpartnerinnen  
und Küsterinnen  
Kerstin Peter & 
Claudia Diehlmann! 
  

Für den Küsterbundvorstand  

Carsten Schwöbel und  
Dirk Augustini F
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                                            Wegbeschreibung zum Tagungsort - Kirche in Driedorf 
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Wegbeschreibung zum Betsaal und der Kirche   
Wilhelmstraße 14/19          35759 Driedorf 

 

A 45 Ausfahrt Herborn West  
 

Fahren Sie Richtung Montabaur B255, am zweiten Kreisverkehr nehmen sie 
die dritte Ausfahrt Richtung Driedorf. 
In Driedorf geradeaus die Haigerer Straße entlangfahren, die leicht rechts in 
die Schloßstraße übergeht. 
An der Kreuzung nach links in die Weilburgerstraße fahren. Auf der rechten 
Seite sieht man dann die Kirche mit Parkplatz, auf der linken Seite befindet 
sich das Gemeindehaus (Betsaal). 
 

Aus Richtung Montabaur: 
 

Der B 255 bis Driedorf folgen, Anfahrt wie oben 
 

A3/Limburg: 
 

Ausfahrt B 49 Richtung Gießen/Weilburg 
Abfahrt auf B 54 Richtung Hadamar/Rennerod 
Nach Rennerod auf die B 255 Richtung Driedorf  
Ihr müsstet über die Schloßstraße kommen und an der Kreuzung rechts in 
die Weilburgerstraße abbiegen, nun liegt rechts die Kirche mit Parkmöglich-
keiten und links befindet sich das Gemeindehaus (Betsaal) mit öffentlichem 
Parkplatz rechts. 
 

Die evangelische Kirche Driedorf befindet sich in der Wilhelmstraße 19, 
Parkplätze sind rund um die Kirche vorhanden! 
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                                            Anfahrtsplan zum Küstertag 2020             Einladung                                                      
zur 59. Jahreshauptversammlung                           

des Küsterbundes der EKHN                     
 Osterdienstag, den 7. April 2026                                   

in Driedorf im Westerwald ein!                                                                                                                              

Liebe Schwestern und Brüder, herzlich laden wir Euch                         
zu unserem Küstertag nach Driedorf ein!                                                                           

  9:30 Uhr   Anmeldung mit Stehkaffee im Betsaal gegenüber der Kirche!                                                          
              Der Unkostenbeitrag wird zu Beginn des Küstertages erhoben!             
   15,- Euro für Küsterbund-Mitglieder                                                                                    
   20,- Euro für Nichtmitglieder  

10:00 Uhr   Festgottesdienst in der Evang. Kirche Driedorf                                                                   
   Predigt: Stellvertretende Dekanin Anja Vollendorf   

11:15 Uhr   Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus an der Kirche  
 

   - Bericht des Küsterbundvorstands 
   - Jahresrechnung 2025 mit Entlastung des Vorstands           
   - Haushaltsplan 2026                   
         - Verschiedenes und Termine 
 

12:30 Uhr   Gemeinsames Mittagessen 
 

13:30 Uhr   Reise in die Unterwelt - Breitscheider Höhlenwelten entdecken   
               

15:00 Uhr   Kaffeetrinken 
 

16:00 Uhr   Reisesegen 
 
 

Um Kuchenspenden zum Küstertag wird gebeten! 
Wenn Ihr einen Kuchen mitbringen wollt und könnt, bitte auf Eurer Anmeldung 

vermerken! 
 

Danke! 
                                                                                                             

Eure verbindliche Anmeldung schickt bitte schnellst möglich  

per eMail oder per Brief bis spätestens zum 22. März 2026 an  

Petra Albohn 

 Ludwigsburg 2    35423 Lich 

eMail: petra.albohn@kuesterbund.de 

Noch offene Fragen: Telefon 06404/8084590 
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Feiertags Rezept zu Gründonnerstag 



9 Küsterblatt Nr. 232    März bis Mai 2026 

Anmeldung zum 59. Küstertag  
am 7. April 2026 in Driedorf im Westerwald 

 
Name: .……………………………………………………….                                                                                  
 
 

Vorname: …………………………………………………….                                             
 
Straße:…………………………….………………………….                                                                                  
 
Postleitzahl und Wohnort: …………………...…………………………….                                            
 
Im Küsterdienst der Kirchengemeinde seit: ………… 
 
Telefon:…………………………...… 
 
Teilnahme mit ………. Person/en 
 
Datum und Ort:…………………………………………...…………………. 
 

O Ich bin damit einverstanden für die Verabredung von Fahrgemein-
schaften meine Daten zur Verfügung zu stellen!  
 

Petra Albohn wird eine Liste zusammenstellen, diese wird dann den 
Angemeldeten zur Verfügung gestellt! 
 
 
…………………………………………………………   
Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers 
 
 
………………………………………... 
Pfarramt, Unterschrift        Pfarramtstempel 
 

Laut §53 KDO kann der Arbeitgeber auf Antrag Arbeitsbefreiung gewähren! 
 

O Ich bringe einen Kuchen mit! 
 
Diese Anmeldung schicken Sie bitte bis spätestens zum 22. März an 
folgende Adresse:              Petra Albohn  

Ludwigsburg 2  
        35423 Lich        

Tel. Nr.:06404 / 8084590         

Verbindliche Anmeldung zum 59. Küstertag      
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Werbung im Küsterblatt - Werbung, die ankommt! 
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                                                                                                                                                            Carsten Schwöbel Carsten Schwöbel Carsten Schwöbel Carsten Schwöbel  

Wie lange brennt eigentlich die Osterkerze? 
Die Feier der Osternacht ist in der evangeli-
schen Kirche ein relativ junger Brauch. Für 
Luther und die anderen Reformatoren war 
sie kein Thema. Im Laufe des Mittelalters 
war dieser Gottesdienst nämlich auf den 
frühen Karsamstagmorgen vorgerückt und 
war eigentlich keine Auferstehungsfeier 
mehr. Hier wurden Feuer, Osterkerze und 
das Taufwasser für das gesamte Jahr ge-
weiht, gefolgt von der Ostermesse. Aus theologischen Gründen lehnte die 
Reformation dies ab und so verschwand die vorverlegte Osternacht (und, wie 
man hoffte, die damit verbundenen abergläubischen Vorstellungen!) in der 
jungen evangelischen Kirche noch schneller von der Bildfläche als die Mitter-
nachtsmesse zu Weihnachten. Unter den Dingen, die in der „Scheinkirche“ 
üblich waren, zählt Martin Luther in einer Schrift aus dem Jahre 1530 eigens 
auf: Feuer weihen, Osterkerzen, Kreuz aus dem Grab heben und im Spiel 
herumtragen, Fladen weihen am Ostertag. In der katholischen Kirche wurde 
dieser Gottesdienst erst 1951 in die Osternacht bzw. den Ostermorgen zu-
rückverlegt und sehr bewußt als Zentrum des Kirchenjahres neugestaltet. 
In der evangelischen Kirche war es zuerst die Michaelsbruderschaft, die ab 
den 30er-Jahren versuchte, die Osternacht liturgisch zu begehen. 1960 wur-
de schließlich im Band II der „Agende für lutherische Kirchen und Gemein-
den“ eine ausführliche Ordnung dargeboten, die bis heute die Grundlage vie-
ler Osternachtsfeiern ist. Von den lutherischen Landeskirchen breitete sich 
dieser Brauch in den gesamten evangelischen Bereich aus und erfreut sich 
heute großer Beliebtheit in den Gemeinden. Selbst in reformierten Gemein-
den ist die Osternacht mittlerweile vielfach üblich, nachdem hier jahrhunder-
telang der Gebrauch von Kerzen in der Kirche verpönt war! 
Es stellt sich nun die Frage, zu welchen Zeiten und Anlässen eigentlich die 
Osterkerze brennt. In der katholischen Kirche brannte sie früher bei allen 
festlichen Gottesdiensten bis einschließlich Himmelfahrt. An diesem Tag wur-
de sie nach der Verlesung des Evangeliums im Gottesdienst gelöscht. Heut-
zutage brennt die Osterkerze die gesamte österliche Freudenzeit, d. h. bis 
einschließlich Pfingsten. Danach wird sie in katholischen Kirchen nur bei 
Taufen und bei Messen für Verstorbene entzündet als  Zeichen des neuen 
Lebens mit Christus und der Auferstehungshoffnung. 
Wie üblich, regelt diese Frage in der evangelischen Kirche jede Gemeinde 
selbst – mal mehr, mal weniger sinnvoll. In vielen Gemeinden brennt die Os-
terkerze bei allen Gottesdiensten das ganze Jahr über. Ausnahmen sind 
dann natürlich die Karfreitagsgottesdienste, die Passionsandachten und die 
sonstigen Gottesdienste an den Werktagen der Passionszeit. An den Passi-
onssonntagen und am Gründonnerstag würde sie allerdings brennen! Es ist 
aber nicht verboten, die konsequente Regelung der katholischen Kirche zu 
übernehmen. Damit würde auch klar, dass die Osterkerze nicht nur zur Deko-
ration dasteht („Weil´s so schee is´!“), sondern eine tiefe symbolische Bedeu-
tung hat. 
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Werbung, die ankommt 
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Aktuelles für Küster und Hausmeister in der EKHN 

        Aus dem  Küsterbundvorstand Aus dem  Küsterbundvorstand Aus dem  Küsterbundvorstand Aus dem  Küsterbundvorstand  

EKHN 2030:  
Bitte an die Sicherungsordnung denken! 

 

Im Zuge von EKHN 2030 ist es in letzter Zeit zur Reduzierung der Arbeitszeit 
bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs) von Küstern, Haus-
meistern und Organisten gekommen. Dies ist kein Wunder, da sich mit der 
Reduzierung von Gebäuden und Gottesdienststätten natürlich auch die Zahl 
der Gottesdienste verringert. Aber auch bei betriebsbedingten Änderungs-
kündigungen oder Kündigungen von Minijobs muss es nach Recht und Ge-
setz zugehen. Dies bedeutet, dass auch in diesem Bereich die Sicherungs-
ordnung der EKHN gilt. Diese legt in §1(2) ganz klar fest: 
 

„Ziel dieser Ordnung ist es, einen notwendigen Abbau von Arbeitsplät-
zen sozialverträglich zu gestalten und möglichst vielen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen eine Beschäftigungsmöglichkeit bei einem kirchlichen 
oder diakonischen Anstellungsträger im Bereich der EKHN zu sichern.“ 
 

Bitte weist eure Arbeitgeber nachdrücklich auf die Sicherungsordnung als 
geltendes Recht hin. Wenn wir eine sozial und diakonisch engagierte Kirche 
sein wollen, dann müssen wir es auch richtig sein! Und lasst euch nicht zwi-
schen Tür und Angel vorschnell auf irgendetwas ein. Seid vorsichtig bei Ge-
sprächen, die anfangen mit „Sie werden doch verstehen, dass …“, „Wir ha-
ben leider keine andere Möglichkeit als …“ oder „Wenn Du jetzt nicht sofort 
…“ Bitte schaltet auf jeden Fall die zuständige Mitarbeitervertretung (MAV) 
ein, dafür ist sie nämlich da und eine MAV kann nur dann tätig werden, wenn 
sie weiß, was an der Basis so alles läuft.  
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Werbung, die bei den Küstern ankommt! 
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Bitte die ausgefüllte Einzugsermächtigung und Anmeldung zurücksenden an:                                                     
Dirk Augustini                                                                                                               

Stückergraben 10                                                                                                             
65329 Hohenstein                                                                                                     

eMail: dirk.augustini@kuesterbund.de 

Lastschriftbogen 



17 Küsterblatt Nr. 232    März bis Mai 2026 

Aus der Küsterbrief-Redaktion  
Aus der Küsterblatt-Redaktion 
 

Wir versuchen in jedem zweiten Küsterblatt 
eine Dorf- oder Stadtkirche aus dem Kirchen-
gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen & 
Nassau vorzustellen!  
 

Für mich ist es immer wieder eine besondere 
Herausforderung und nur möglich diese zu 
veröffentlichen, wenn ich auch eine Be-
schreibung Eurer Kirche und Eures Arbeits-
platzes vorliegen habe! 
 

Habt Ihr Anregungen, gute Texte, Bilder, die 
für die Küsterschaft von Interesse sein könn-
ten? 
 

Ich freue mich über Eure Texte, aber für alle schon anderweitig veröffentlich-
ten Texte und Bilder ist hierbei unbedingt zu beachten:  
 

Bitte immer bei der jeweiligen Redaktion nachfragen, ob Text und / oder 
Bild im Küsterblatt der EKHN veröffentlicht werden dürfen! 
Ihr habt z.B. Wissenswertes in Eurem Gemeindebrief gefunden? 
Bitte mit dem Redaktionskreis Kontakt aufnehmen und nachfragen!  
Wir sind gespannt auf Eure Geschichten! 
 

Mit den besten Grüßen von den Taunushöhen - für die Redaktion des Küster-
bundheftes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.  
 

Euer Küsterkollege  Dirk  Augustini Dirk  Augustini Dirk  Augustini Dirk  Augustini  

Wichtig!  
 

An alle Küsterinnen und Küster, die ihr  
Küsterblatt lieber digital bekommen wollen: 

 

Die Mitglieder des Küsterbundvorstands sind der 
Bitte aus der Küsterschaft nachgekommen und 
bieten seit nunmehr drei Jahren das Küsterblatt 
auch im digitalen Format an! 
 

Wer sich also für die digitale Form des Küsterblatts entscheidet, bekommt 
ab diesem Zeitpunkt keine Papierausgabe mehr! 
 

Schreibt mir einfach eine Mail und Ihr bekommt ab diesem Zeitpunkt den digi-
talen Küsterbrief!  
 

eMail: dirk.augustini@kuesterbund.de  
 

 
Es grüßt Euch aus der Küsterblatt-Redaktion  
                                                                       Dirk  Augustini Dirk  Augustini Dirk  Augustini Dirk  Augustini  
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Werbung, die bei Küsterinnen und Küster ankommt 
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Wissenswert  
„Darf man eigentlich Topfpflanzen auf den Altar stellen?“ –  
Überlegungen zu einem alten Problem* 

 

Irgendwie taucht sie immer wieder auf, die alte Frage 
nach den Topfpflanzen auf dem Altar. Auch im Inter-
net findet sich dazu einiges. Oft heißt es kategorisch: 
Auf den Altar gehören keinesfalls Topfpflanzen mit 
Erde, sondern immer nur Schnittblumen. Fragt man 
nach, weshalb dies so ist oder wo das steht bzw. wer 
das sagt, tritt meist eine gewisse Ratlosigkeit ein. 
Manchmal wird gesagt, dass Schnittblumen ein Zeichen der Vergänglichkeit 
seien. Aber warum sollte ausgerecht der Altar mit Zeichen der Vergänglich-
keit geschmückt werden, der Ort also wo wir mit dem Brot des Lebens und 
dem Kelch des Heils einen Vorgeschmack des Himmels und der Ewigkeit 
erfahren dürfen? Wenn dem so wäre, müssten wir dann nicht abgeblühte 
Gestecke und Sträuße eigentlich stehen lassen als Zeichen der Vergänglich-
keit? Und sind Topfpflanzen letzten Endes nicht auch vergänglich? Die Ver-
gänglichkeitstheorie ist daher für mich nicht gerade überzeugend. 
 

Eher selten wird theologisch fragwürdig argumentiert, dass Schnittblumen 
ein Opfer seien, das nicht – wie etwa Topfpflanzen – wieder zurückgenom-
men werden kann. Diese Sichtweise geht wahrscheinlich auf die sog. Hoch-
kirchliche Bewegung in der 1. Hälfte des 20. Jh. zurück und ist nicht gerade 
evangelisch. Hat nicht mit dem Opfertod Christi am Kreuz jegliches menschli-
ches Opfern von Dingen sein Ende gefunden? Und Hand aufs Herz: Was soll 
Gott mit unseren Tulpen und Chrysanthemen auf dem Altar eigentlich anfan-
gen bzw. was sollen sie bewirken? Interessanterweise wurde in der katholi-
schen Liturgik der Blumenschmuck nur als „eine Art Opfer“ bezeichnet. 
 

Nein, theologisch überhöhen sollte man den Blumenschmuck in der Kirche 
wirklich nicht. Er soll zunächst einmal einfach nur schön aussehen. Und weil 
er „nur“ schön aussehen soll, waren früher in der katholischen Kirche auch 
Topfpflanzen, getrocknete Pflanzen im Winter und sogar künstliche Blumen 
erlaubt (Valentin Thalhofer: „Handbuch der katholischen Liturgik“, Freiburg 
1883). Letzteres wurde gerade ärmeren Gemeinden als Notbehelf gestattet. 
Allerdings gab es im 19. Jh. auch sehr aufwendigen künstlichen Blumen-
schmuck, etwa aus Seide, von dem aber meist abgeraten wurde. Auch das 
evangelische „Lehrbuch der Liturgik“ von Rietschel/Graff, Göttingen 1951, 
findet diesbezüglich deutliche Worte: „Insbesondere sind die Vasen mit 
künstlichen Blumen, die sich in vielen Kirchen finden und meist Gaben von 
Gemeindegliedern sind, sowohl ästhetisch als liturgisch als geschmackloser 
Ballast zu bezeichnen. Man entferne sie aber nicht gewaltsam, um nicht 
wohlmeinenden Geschenkgebern Anstoß zu geben.“  
 

Das Problem von Topfpflanzen ist meiner Meinung eher darin zu sehen, 
dass sie sich nur wenig oder gar nicht verändern und sie trotz Blüten schnell 
langweilig wirken. In meiner oberhessischen Heimatgemeinde standen zu 
meiner Konfirmandenzeit jahraus, jahrein zwei Blumentöpfe mit dem damals  
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„Darf man eigentlich Topfpflanzen auf den Altar stellen?“ 

beliebten Zierspargel (Asparagus densiflorus) auf dem Altar – kostengünstig, 
aber nicht gerade umwerfend. 
Die älteren Handreichungen und Arbeitshilfen für den Küsterdienst gehen mit 
der Frage nach dem Blumenschmuck durchaus pragmatisch um. Da früher 
Schnittblumen nicht ständig und überall zu kaufen waren, spricht das 1965 
von Dr. Siegfried Jacob, erster theologischer Begleiter des Küsterbunds der 
EKHN, verfasste Küsterbüchlein „Dienst im Hause Gottes“ ganz unbefangen 
von Alpenveilchen, Weihnachtssternen und Christrosen auf dem Altar.  
 

Das Grundprinzip für den Blumenschmuck in der Kirche ist eigentlich ganz 
einfach: Der Blumenschmuck soll mit dem Altarkreuz, den Kerzen und den 
Antependien ein „zurückhaltendes und stimmiges Arrangement erge-
ben“ (Handbuch für Kirchner/Kirchnerinnen der bayerischen Landeskirche, 
Nürnberg 2010). Die Grundregel dabei ist, dass der Blumenschmuck auf dem 
Altar nicht wesentlich höher sein soll als Kreuz und Kerzen. Es ist klar, dass 
der Blumenschmuck sich nach dem Anlass und der Kirchenjahreszeit richten 
soll und hier darf natürlich auch die symbolische Bedeutung der Pflanzen und 
Farben zum Tragen kommen. Als mein Vorgänger seinen Dienst antrat, be-
kam er von der damaligen Pfarrfrau gezeigt, wie das mit dem Blumen-
schmuck funktioniert: in der Mitte das Altarkreuz, links davon die beiden Ker-
zenleuchter und rechts ein Blumengesteck. Und dies war dann jahrelang die 
Altargestaltung von Neujahr bis Silvester! So sollte es natürlich nicht sein.  
 

Vielleicht sollten wir uns – ohne ein starres Gesetz daraus zu machen – ein 
Beispiel an der katholischen Kirche nehmen. Dort wird seit der Liturgiereform 
Ende der 60er-Jahre der Altar sehr viel stärker als Abendmahlstisch behan-
delt, als dies bei uns der Fall ist. D. h., der Altar wird tatsächlich nur zur 
Abendmahlsfeier benutzt und auch dann erst eingedeckt. Nach der Abend-
mahlsausteilung ist er dann fast wieder leer, während bei uns alles immer 
schon aufgebaut ist und bleibt. Auch steht der katholische Priester bei der 
Abendmahlsfeier hinter dem Altar zur Gemeinde gewandt, was sich Luther 
immer gewünscht hatte, was sich aber in der evangelischen Kirche nicht 
wirklich durchsetzte. Zum Blumenschmuck heißt es heute in der katholischen 
Kirche: „Der Blumenschmuck sei immer maßvoll; er soll eher um den Altar 
herum als auf ihm angeordnet werden“ (Allgemeine Einführung in das Meß-
buch).  Das ist durchaus beherzigenswert, auch wenn man natürlich fragen 
kann, ob zu einem festlich geschmückten Tisch nicht eben auch Blumen ge-
hören.  
 

Wie auch immer, wie dürfen in evangelischer Freiheit für den Altar- und Blu-
menschmuck alles verwenden, was uns angemessen und der Würde des 
Gottesdienstes entsprechend erscheint. Wichtig ist, dass wir dabei auch wis-
sen, was wir tun.  
 

       Carsten Schwöbel 
 
* Zur Verabschiedung von Schwester Heidi Steinmetz als Oberin des Frank-
furter Diakonissenhauses am 31. Mai 2026 
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Wissenswert  
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Gedanken zum Monatsspruch für Mai 
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     Ehrung der Jubilare und Jubilarinnen 2025 / 2026                    
Die Mitglieder des Küsterbundvorstandes danken 
für die langjährige Mitgliedschaft im Küsterbund 
und wünschen allen Jubilarinnen und Jubilaren  

Gottes Segen!  
 
 

35 Jahre im Küsterbund: Karola Bähr aus Saulheim 
 

          Roswitha Nollert aus Mommenheim 
           

          Petra Lauth aus Buch 
 

30 Jahre im Küsterbund: Johann Gierlich aus Lampertheim 
 

          Ingeborg Stenzel aus Eschborn 
                    

                 Uschi Seip aus Raunheim 
        

          Rainer Seip aus Raunheim 
 

25 Jahre im Küsterbund: Elona Koch aus Mücke/Ober- Ohmen 
 

          Arif Böse aus Büdingen 
        

20 Jahre im Küsterbund: Gisela Grieser aus Worms 
 

                                           Gaby Sigmund aus Dreieich 
 

                                           Gabriele Scheifl aus Darmstadt 
  

          Alfred Fischer aus Wallau an der Lahn 
 

          Jan-Jürgen Menk aus Gießen 
 
Alle Jubilarinnen und Jubilare, die im Zeitraum von Mai 2025 bis April 2026 
ihr Küsterbundjubiläum gefeiert haben oder noch bis Ende April feiern, wer-
den am 9. April während des Küstertag-Festgottesdienstes in der Evangeli-
schen Kirche in Driedorf im Westerwald von den Mitgliedern des Küsterbund-
vorstands für ihre Treue geehrt!  
 

Alle Jubilarinnen und Jubilare, die an diesem besonderen Ehrentag nicht mit 
dabei sein können, bekommen ihre Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt mit 
dem Sommer-Küsterblatt zugesandt! 
 

Allen Jubilarinnen und Jubilaren, die ihr Dienststellenjubiläum ge-
feiert haben oder bis Februar noch feiern werden, wünschen die Mit-
glieder des Küsterbundvorstands alles Gute und weiterhin Freude an 
dieser wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit in den Kirchen der 
EKHN!            
    

Für den Küsterbundvorstand   Für den Küsterbundvorstand   Für den Küsterbundvorstand   Für den Küsterbundvorstand       
                                                                                                                                                                                                            Dirk  AugustiniDirk  AugustiniDirk  AugustiniDirk  Augustini 
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Werbung, die bei den Küstern ankommt! 
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Jubiläen zwischen März bis April 2026   
Die Mitglieder des Küsterbundvorstandes 

wünschen allen Jubilarinnen Gottes Segen!  
 

Küsterbund-Mitgliedschaftsjubiläen des Küsterbunds für 
den Zeitraum: März bis Mai 

 

 
Im April 
 

35 Jahre im Küsterbund: Roswitha Nollert  
                                           aus Mommenheim 
           

                                           Petra Lauth aus Buch 
 
 

30 Jahre im Küsterbund: Ingeborg Stenzel aus Eschborn 
        

          Uschi Seip aus Raunheim 
       

          Rainer Seip aus Raunheim 
 
 

Alle Jubilarinnen und Jubilare, die ihr Dienststellenjubiläum gefeiert haben 
oder bis Mai noch feiern werden, wünschen die Mitglieder des Küsterbundvor-
stands weiterhin Spaß an dieser wichtigen Arbeit in den Kirchen der EKHN! 

        Für den Küsterbundvorstand  Für den Küsterbundvorstand  Für den Küsterbundvorstand  Für den Küsterbundvorstand      
Dirk  AugustiniDirk  AugustiniDirk  AugustiniDirk  Augustini 

Neu im Küsterbund:  
 

Im Februar: Ingo Straßburger aus Bingerbrück 
 

Der Kollege Straßburger war schon 30 Jahre Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft rheinischer Küsterinnen und Küster und ist jetzt neu im Gebiet der 
EKHN, dies geschah durch eine Kirchengrenzbereinigung 

Herzlich willkommen Ingo Straßburger! 
 

Für den Küsterbundvorstand 
    

                                        Dirk  Augustini 
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„Die Reformation hat unser Leben verändert“ 
500 Jahre Homberger Synode:  

Festakt in der Stadtkirche läutet Jubiläumsjahr ein  
 
Sie gilt als ein Schlüsselereignis der Reformation in Hessen: Die Homberger 
Synode jährt sich 2026 zum 500. Mal. Mit einem Festakt an historischer Stät-
te, der Stadtkirche St. Marien in Homberg (Efze), haben die beiden Kirchen in 
Hessen, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), am Samstag (21. Feb-
ruar) das Jubiläumsjahr eingeläutet. Zahlreiche Gäste aus Kirche, Politik und 
Zivilgesellschaft feierten mit und würdigten die Bedeutung der Versammlung 
im Jahr 1526. Damals diskutierten geistliche und weltliche Stände erstmals 
öffentlich und gemeinsam über Glauben, Kirchenordnung und Verantwortung 
– ein Novum in der Kirchengeschichte.  
 

Begrüßt wurden die Gäste durch Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz und 
von der geschäftsführenden Dekanin des evangelischen Kirchenkreises 
Schwalm-Eder, Sabine Tümmler, außerdem von den Spitzen der beiden ak-
tuellen Landessynoden: Präses Dr. Michael Schneider (EKKW) und Präses 
Dr. Birgit Pfeiffer (EKHN). 
 
Bischöfin Hofmann: „Wir gestalten Kirche gemeinsam“ 
„Die Homberger Synode zeigt uns, dass Kirche sich immer wieder neu orga-
nisiert und transformiert hat, wenn sich gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen verändert haben. Das war vor 500 Jahren so, das ist jetzt so“, führte die 
Bischöfin der EKKW, Dr. Beate Hofmann, vor Augen. „Damals wie heute ist 
in der evangelischen Kirche zentral: Wir gestalten Kirche gemeinsam.“ Lei-
tung und Ordnung der Kirche seien Aufgaben, an denen sich viele unter-
schiedliche Menschen beteiligen können und sollen. Vor 500 Jahren habe die 
evangelische Kirche in Hessen Gestalt angenommen. Zu dieser Gestalt ge-
hörten Bildung und Diakonie von Anfang an dazu, erinnerte die Bischöfin. Sie 
ist überzeugt: „Das hat an Aktualität nichts verloren.“ 
 
Bertram-Schäfer: „Wichtige Wegmarke unseres Selbstverständnisses“  
Auch Sabine Bertram-Schäfer, Pröpstin der EKHN für die Propstei Nord-
Nassau, hob den Wert des historischen Ereignisses hervor: „Die Homberger 
Synode von 1526 markiert für die evangelischen Kirchen in Hessen eine 
wichtige Wegmarke unseres Selbstverständnisses. Sie steht für den Mut, 
Kirche auf neue Grundlagen zu stellen – biblisch begründet, öffentlich verant-
wortet und im gemeinsamen Beraten“, erläuterte sie. Bemerkenswert sei, 
dass mit der Verbreitung des Buchdrucks und der Reformation Glaubensfra-
gen von vielen öffentlich diskutiert wurden. Davon zeuge auch die Homber-
ger Synode mit ihrem offenen Gespräch zwischen Theologie, politischer Ver-
antwortung und gesellschaftlicher Wirklichkeit, machte Bertram-Schäfer deut-
lich und ergänzte: „Dieses reformatorische Grundprinzip prägt die evangeli-
schen Kirchen in Hessen bis heute. Genauso wie ihr Engagement in Diako-
nie und Bildung.“ 
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Homberger Synode   
Fischer: „Menschen müssen an Entscheidungsprozessen partizipieren“ 
Festredner Dr. Mario Fischer, Generalsekretär der Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen in Europa (GEKE) aus Wien, betonte: „Die Reformation hat 
unser Leben verändert.“ Der einzelne Mensch habe eine neue Stellung vor 
Gott und in der Gesellschaft erhalten, schilderte er in seinem Impulsvortrag: 
„Fürsten setzten sich für Kirchenreformen ein, Gemeinden übernahmen die 
Armenfürsorge und städtische Räte gründeten Schulen.“ Dass Landgraf Phi-
lipp die Reformation nicht etwa von oben einsetzte, sei besonders bemer-
kenswert: „Menschen müssen an Entscheidungsprozessen partizipieren, um 
ihre eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren“, hob Fischer hervor. Fünf durch 
die Homberger Synode hervorgerufene Anstöße gab er den Zuhörenden mit 
auf den Weg: die Partizipation in Entscheidungsprozessen, den Schutz von 
Gewissens- und Religionsfreiheit in einem Rechtsstaat mit respektvoller 
Streitkultur, die Sensibilität für den Sprachwandel, Orte, wo der gesellschaftli-
che Zusammenhalt diskutiert werden könne und den Wert von Bildung in 
Zeiten des Wissensüberflusses.  
 
Impulse aus Ökumene, Wissenschaft und Politik 
Auf die Bedeutung der Homberger Synode gingen auch die weiteren, vom 
Propst des Sprengels Marburg, Dr. Volker Mantey, interviewten Podiumsgäs-
te ein: In ökumenischer Verbundenheit sprach der Bischof des Bistums Ful-
da, Dr. Michael Gerber; außerdem gaben Regierungspräsident Mark Wein-
meister, die Vizepräsidentin der Philipps-Universität Marburg, Prof. Dr. Eve-
lyn Korn, sowie der Bischof der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che (SELK), Hans-Jörg Voigt D.D. Impulse.  
 
Hintergrund 
Die Homberger Synode war ein bedeuten-
des reformatorisches Ereignis, das im Ok-
tober 1526 in der Stadtkirche St. Marien in 
Homberg (Efze) stattfand. Erstmals hatten 
Bürgerinnen und Bürger aktiv Mitsprache 
in kirchlichen und politischen Angelegen-
heiten. In der Versammlung diskutierten 
geistliche und weltliche Vertreter der 
Landgrafschaft Hessen, ob der protestan-
tische Glaube einzuführen sei. Großer 
Fürsprecher war Landgraf Philipp I, der 
Initiator der Versammlung. Schließlich 
wurde die Landgrafschaft protestantisch, 
weil die Mehrheit Philipps Vorhaben unter-
stützte. Die infolge der Synode ausgear-
beitete neue Kirchenordnung trat aber nie in Kraft, da sie dem Reformator 
Martin Luther als zu tiefgreifend erschien. Die Synode leitete jedoch bedeu-
ten-de gesellschaftliche Veränderungen ein: Bildungsreformen, soziale Ein-
richtungen und neue Formen kirchlichen Lebens. Pressedienst der EKHN 
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Pfingsten 
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Pfingsten   
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Werbung im Küsterblatt - Werbung, die ankommt 
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Adressen des Küsterbundvorstandes 
Vorsitzender des Küsterbundes  
Öffentlichkeitsarbeit, VkM & DEK ... 
 

Carsten Schwöbel 
Battonnstraße 2          
60311 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 13377965  e-Mail: carsten-schwoebel@gmx.de 
 
Stellvertretender Vorsitzender des Küsterbundes 
Redaktion & Gestaltung des Küsterblatts, Küsterbund-Mitgliederkartei . . .  
 

Dirk Augustini 
Stückergraben 10    
65329 Hohenstein 
Tel.: 06120 / 6472    e-Mail: dirk.augustini@kuesterbund.de 
 
Schriftführerin 
Heidi Quadrizius 
Vordergasse 11    
35423 Lich 
Tel.: 06404 / 668457 
 
Anmeldungen zu Fachtagungen des Küsterbundes 
Petra Albohn 
Ludwigsburg 2                             
35423 Lich 
Tel.: 06404 / 8084590 e-Mail: petra.albohn@kuesterbund.de 
 
Beisitzer im Küsterbundvorstand und z. Zt. auch Beisitzer beim DEK 
Lothar Dittmar 
Klarenthaler Straße 22a   
65197 Wiesbaden 
 
Beisitzer 
Uwe Dreißigacker-Aniszewski 
Kaiserstraße 56 
55116 Mainz 
 

Küsterbundmitglieder mit besonderen Aufgaben 
 

Aus- und Weiterbildung für Küsterinnen & Küster des Küsterbunds 
Volker Seip          
Tel.: 0172 / 1899772  
 
Internetseite des Küsterbunds 
Erich Rückl  
Tel.: 069 / 13377965 
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Küsterblatt der Evang. Kirche in Hessen und Nassau 

  

Geschäftsstelle des Küsterbundes der EKHN 
Evangelische Regionalverwaltung Rhein-Lahn-Westerwald 
Kettenbrückstraße 1 
56377 Nassau/Lahn 
Bankverbindung:IBAN: DE58 5105 00150 5630 06722 
 
Impressum des Küsterblattes 
Fach- und Mitteilungsblatt für Küsterinnen, Küster, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister im kirchlichen Dienst.  
Herausgeber: Küsterbundvorstand der Evang. Kirche in Hessen & Nassau.  
Der Bezugspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.   
Das Heft erscheint viermal im Jahr in einer Auflage von 300 Stück!   
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Beiträge sinnwahrend zu kürzen 
bzw. redaktionell zu bearbeiten!  
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
des Küsterbundvorstandes wieder!  
 

Internetseite des Küsterbunds: www.kuesterbund.de 
Mail-Adresse: info@kuesterbund.de                                                                 
 

Der Küsterbund der EKHN ist Mitglied                                                                                       
im Deutschen Evangelischen Küsterbund (DEK) 

 

Redaktionsschluss für das nächste Küsterblatt: 3. Mai 2026 


